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.., I"'INDUSTRIELLEN 
._.VEREINIGUNG 

An das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit 

Stubenring I 
1010 Wien 

Wien, am 11.04.2000 
Dr. DulMo 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das ABGB, das EFZG, das HGHAG, 

das HausbG, das HeimAG, das UriG, das AngG, das GAngG, das SchauspG u. a. geän

dert werden (Arbeitsrechtsänderungsgesetz 2000 - ARÄG 2000); GZ: 51.013/4-1100 

Wir danken für die Zusendung des obigen Entwurfes und gestatten uns, hiezu wie folgt Stel

lung zu nehmen: 

Ausgangspunkt des vorliegenden Reformvorhabens ist die Festlegung im Regierungspro

gramm, wonach eine Angleichung der Entgeltfortzahlung bei Arbeitern und Angestellten im 

Zusammenhang mit Krankheit und sonstigen Dienstverhinderungen durchgefiihrt werden soll. 

Hiebei soll Kostenneutralität dadurch erreicht werden, dass der Urlaubsanspruch nur mehr im 

Verhältnis zur im Arbeitsjahr zurückgelegten Dienstzeit entsteht. Gleichzeitig soll eine Ver

einfachung angestrebt werden. Ferner ist der Entfall der Freizeit während der Kündigungsfrist 

im Falle der Kündigung durch den Arbeitnehmer vorgesehen. Insgesamt soll durch die Maß

nahmen über die Kostenneutralität hinaus zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Österreich 

eine deutliche Senkung der Lohnnebenkosten erfolgen. Zur Erreichung dieses Zieles wären 

jedoch zweifellos weitere Änderungen in die Reformüberlegungen einzubeziehen, wie insbe

sondere ein Abstellen auf den Grundlohn auf Basis der Normalarbeitszeit bei Berechnung von 

Urlaubsentgelt und Entgeltfortzahlung sowie eine generelle Anspruchsdeckelung bei Dienst

verhinderungen aus sonstigen Gründen. Wir halten derartige zusätzliche Maßnahmen für un

bedingt erforderlich, da durch die vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen vielfach nicht einmal 

Kostenneutralität erreicht wird und Betriebe mit zusätzlichen Kostenbelastungen rechnen 

müssen. Ebenso ist zu kritisieren, dass die angestrebte Vereinfachung nicht vorgesehen ist, die 
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angesichts der überaus komplizierten Krankenentgeltfortzahlung im Angestelltenrecht mehr 

als notwendig wäre. 

Eine andere grundsätzliche Erwägung betrifft den Regelungsumfang. Da die Arbeitnehmer

gruppe, deren Rechte bei der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall an jene der Angestellten 

angeglichen werden sollen, vom EFZG vollständig erfasst wird, wäre eine diesbezügliche 

Regelung im ABGB überschießend. Weiters ist zu beachten, dass die einschlägigen Regelun

gen im Hausgehilfen- und Hausangestelltengesetz und im Hausbesorgergesetz bei weite

ren Erkrankungen innerhalb eines Dienstjahres nach Ausschöpfung des Grundanspruches ge

genüber dem EFZG günstiger sind. Es erscheint daher gerechtfertigt, in diesen Bereichen die 

Grundansprüche nicht zu erhöhen oder bei Anpassung an die erhöhten EFZG-Ansprüche die 

bestehenden Zusatzansprüche zu überdenken. Auf der anderen Seite ist zu beachten, dass die 

durch die Urlaubsaliquotierung angestrebte Kostenneutralität in den dem BUAG unterliegen

den Bereichen hiedurch nicht erreicht werden kann, weshalb andere Ausgleichsmaßnahmen 

zu diskutieren sein werden. 

Zu den einzelnen Bestimmungen des Entwurfes möchten wir darüber hinaus folgendes be

merken: 

Zu Art 1 (ABGB): 

Durch § 1154 b Abs 3 ABGB wird die Regelung des § 8 Abs 3 AngG übernommen. Wir tre

ten dafür ein, dass die zeitliche Höchstgrenze von einer Woche beibehalten wird, zumal diese 

als Grundsatz auch im Angestelltenrecht anerkannt wird. In § 8 Abs 3 AngG sollte eine Klar

stellung in dieser Richtung erfolgen. Ferner fehlt eine § 8 Abs 8 AngG entsprechende Rege

lung über die Anzeige der Dienstverhinderung und die Folgen der Verletzung der Anzeige

pflicht. 

Nach § 1154 b Abs 4 ABGB können durch Kollektivvertrag von Abs 3 abweichende Rege

lungen getroffen werden. Andererseits zählt dieser Abs 3 nicht zu den zwingenden Vor

schriften gemäß § 1164 ABGß. Es wäre jedenfalls eine eindeutige Regelung zu treffen, durch 

die sichergestellt sein müsste, dass bereits derzeit bestehende kollektivvertragliehe Einschrän

kungen rechtswirksam bleiben. 
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§ 1164 Abs 3 ABGB ist insofern ergänzungsbedürftig, als er keine § 7 EFZG, letzter Satz 

bzw. § 20 Abs 6, letzter Satz des Entwurfes zum EFZG entsprechende Regelung über die Be

rücksichtigung bestehender günstigerer Regelungen enthält. 

Zu Art 2 (EFZG): 

Die Angleichung des EFZG an das Angestelltenrecht sieht auch den Wegfall der 14-tägigen 

Wartezeit vor. Dies würde auch bei einer unmittelbar nach Antritt des Dienstes eingetretenen 

Erkrankung zur Entgeltfortzahlung während eines wesentlich verlängerten Zeitraumes führen. 

Um diese Auswirkung zu begrenzen, halten wir es rur erforderlich, zumindest Itir die Anwen

dung des § 5 EFZG die Wartezeit aufrecht bleiben zu lassen. Eine Alternative hiezu könnte in 

einer Regelung liegen, wonach eine Probezeit in jedem Fall als vereinbart gilt. 

Zu § 20 Abs 6 wäre in den Erläuterungen klarzustellen, dass durch die Novelle auch in jenen 

Bereichen keine Verlängerung der Anspruchsdauer bewirkt wird, in denen kollektivvertrag

lieh ausdrücklich Ansprüche über die EFZG-Anspruchsdauer hinaus vorgesehen sind (wie 

z.B. in der Metallindustrie). 

Zu Art 6 (Urlaubsgesetz): 

Ausgangspunkt der vorgesehenen Änderungen im Urlaubsgesetz ist das im Regierungspro

gramm vorgesehene Vorhaben der vollen Urlaubsaliquotierung mit Änderung u.a. auch des 

§ 2 Abs 2 UriG. Der Entwurf realisiert dieses Konzept nur zum Teil, nämlich hinsichtlich der 

Ansprüche bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Damit soll offenbar die Konsumation 

längerer Erholungsurlaube unabhängig vom jeweiligen Beginn des Urlaubsjahres auch wei

terhin ermöglicht werden. In einem Teilbereich, nämlich im Zusammenhang mit der Verein

barung des Kalenderjahres anstelle des Arbeitsjahres als Urlaubsjahr, sollte die Novelle 

jedoch jedenfalls zum Anlass genommen werden, um auch hinsichtlich der Entstehung des 

Urlaubsanspruches eine Modifikation vorzunehmen. Nach § 2 Abs 4 Z 1 UrIG ist in einer 

Umstellungsvereinbarung vorzusehen, dass Arbeitnehmern, deren Arbeitsvertrag im laufen

den Urlaubsjahr begründet wurde, bei erfüllter Wartezeit der volle Urlaub gebührt. Durch 

diese erhebliche Besserstellung insbesondere von Arbeitnehmern, welche die Wartezeit im 
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Rumpfjahr nur geringfiigig überschreiten, wird eine Umstellung jedoch zu kostenintensiv, 

weshalb die damit verbundenen Vorteile einer Verwaltungsvereinfachung in der Praxis kaum 

genützt werden können. Wir treten daher fiir die Schaffung der Möglichkeit einer kosten

neutralen Umstellung durch Anwendbarkeit des Aliquotierungsgrundsatzes auch auf im 

ersten Halbjahr eingetretene Arbeitnehmer ein. Eine solche Umstellung sollte grundsätzlich 

auch einzelvertraglich vereinbart werden können. 

In § 10 Abs 1 UriG wird fiir die Fälle des unberechtigten vorzeitigen Austritts und der ver

schuldeten Entlassung eine Rückerstattungspflicht hinsichtlich des über das aliquote Ausmaß 

bezogenen UrIaubsentgelts festgelegt. In Fortfiihrung der im derzeitigen § 10 Abs 2 UriG 

getroffenen Regelung wäre es darüber hinaus sachlich gerechtfertigt, in solchen Fällen den 

Entfall der Ersatzleistung vorzusehen. Ferner erscheint eine Rückerstattungspflicht auch im 

Falle der Selbstkündigung des Arbeitnehmers angemessen. Bei Bemessung der Ersatzleistung 

sollte iSd früheren OGH-Judikatur auch berücksichtigt werden, ob und inwieweit im Zeitraum 

vor der Beendigung ein Entgeltanspruch bestand. Schließlich wären auch in § 10 a Abs 7,8 

Anpassungen vorzunehmen. 

Durch § 10 Abs 3 UriG des Entwurfes soll die Berechnungsregel fiir die Ersatzleistung bei 

Beendigung während einer Teilzeitbeschäftigung nach MSchG oder EKUG aus dem gelten

den Recht übernommen werden. Dabei wird allerdings von der Differenzierung nach Beendi

gungsarten abgegangen, was mit dem Wegfall der Urlaubsentschädigung nach derzeitigem 

Recht nicht begründet werden kann. 

Wunschgemäß wurden 25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme dem Präsidium des National

rates zugeleitet. 

Vereinigung der Österreichischen Industrie 

Dr. Tritremmel 
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